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Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Beendigung bilateraler Investitionsschutzverträge zwischen den EU-Mit-

gliedstaaten vorgelegt (19/23485). Der Entwurf bezieht sich auf ein entsprechendes völkerrechtliches Übereinkommen vom

5.5.2020, das auch die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet hat. Für Deutschland bedeute dies die Aufhebung von 14

bilateralen derartigen Verträgen, erklärt die Bundesregierung in der Vorlage. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs vom 6.3.2018 – C-284/16, EWS 2018, 100, RIW 2018, 200 –, in dem die Schiedsklausel eines bilateralen Investi-

tionsschutzvertrags zwischen den Niederlanden und der Slowakei für unvereinbar mit Unionsrecht erklärt worden war (Ach-

mea-Urteil). Diese Entscheidung sei übertragbar auf Schiedsklauseln in allen derartigen Intra-EU-Verträgen, erklärt die Bun-

desregierung weiter. Mit dem Gesetz schaffe sie die Voraussetzung für die Ratifikation des Übereinkommens (hib-Meldung

Nr. 1125 vom 20.10.2020). Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht
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Entscheidungen
EuGH: Wohnimmobilienkreditvertrag für

Verbraucher – Kopplungs-/Bündelungsge-

schäfte

1. Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2014/

17/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilien-

kreditverträge für Verbraucher und zur Ände-

rung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/

EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ist

dahin auszulegen, dass er einer nationalen Re-

gelung entgegensteht, die es einem Kreditgeber

erlaubt, einen Kreditnehmer beim Abschluss ei-

nes Wohnimmobilienkreditvertrags im Gegen-

zug für einen individuellen Vorteil zu verpflich-

ten, alle seine Einkünfte aus nicht selbständiger

Arbeit oder diesen gleichgestellte Bezüge unab-

hängig von der Höhe, den Fälligkeiten und der

Laufzeit des Kredits per Dauerauftrag auf ein bei

diesem Kreditgeber eröffnetes Zahlungskonto

fließen zu lassen. Dagegen ist diese Bestimmung

dahin auszulegen, dass sie nicht einer nationa-

len Regelung entgegensteht, nach der die Dauer

des verlangten Eingangs per Dauerauftrag,

wenn dieser nicht die gesamten Einkünfte aus

nicht selbständiger Arbeit des Kreditnehmers

betrifft, zehn Jahre oder die Laufzeit des betref-

fenden Kreditvertrags, wenn diese kürzer ist, er-

reichen kann.

2. Der Begriff „Entgelte“ im Sinne von Art. 45

Abs. 2 der Richtlinie 2007/64/EG des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 13. No-

vember 2007 über Zahlungsdienste im Binnen-

markt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG,

2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie

zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG, Art. 55

Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 25. No-

vember 2015 über Zahlungsdienste im Binnen-

markt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/

EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhe-

bung der Richtlinie 2007/64/EG sowie Art. 12

Abs. 3 der Richtlinie 2014/92/EU des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli

2014 über die Vergleichbarkeit von Zahlungs-

kontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskon-

ten und den Zugang zu Zahlungskonten mit

grundlegenden Funktionen ist dahin auszule-

gen, dass er nicht den Verlust eines individuellen

Vorteils, der dem Kreditnehmer vom Kreditgeber

als Gegenleistung dafür angeboten wurde, dass

der Kreditnehmer ein Konto bei ihm eröffnet,

um im Rahmen eines Kreditvertrags seine Ein-

künfte darauf fließen zu lassen, umfasst, der

durch die Schließung dieses Kontos verursacht

wurde.

EuGH, Urteil vom 15.10.2020 – C-778/18
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2433-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Vorbehaltlose Entlastung der Komple-

mentärin einer GmbH & Co. bewirkt zugleich

die Entlastung des Geschäftsführers der

Komplementär-GmbH imVerhältnis zur KG

a) Die vorbehaltlose Entlastung der Komplemen-

tärin einer GmbH & Co. KG durch ihre Mitgesell-

schafter bewirkt zugleich die Entlastung des Ge-

schäftsführers der Komplementär-GmbH im Ver-

hältnis zur Kommanditgesellschaft.

b) Der Geschäftsführer der Komplementärin ei-

ner personalistisch strukturierten GmbH & Co.

KG hat bei der Führung der Geschäfte der Ge-

sellschaft auch dann die Sorgfalt eines ordentli-

chen Geschäftsmannes anzuwenden, wenn er

Gesellschafter der Kommanditgesellschaft ist.

BGH, Urteil vom 22.9.2020 – II ZR 141/19
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2433-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Vertragshändlerausgleich – Umfang

des Auskunftsanspruchs zur Bewertung des

Unternehmervorteils

a) Der Vorteil des Unternehmers oder Herstellers

im Sinne des § 89b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 HGB be-

steht darin, die vom Handelsvertreter oder Ver-

tragshändler geschaffenen Geschäftsverbindun-

gen nach Beendigung des Vertrags weiterhin

nutzen zu können. Es geht damit um eine Be-

wertung dieses vom Handelsvertreter oder Ver-

tragshändler geschaffenen Kundenstamms

(„goodwill“).

b) Ein Anspruch des Vertragshändlers gegen-

über dem Hersteller auf Auskunft über den von

diesem mit dem Produkt insgesamt erzielten

Rohertrag zur Durchsetzung eines Ausgleichsan-

spruchs besteht nicht.

BGH, Urteil vom 24.9.2020 – VII ZR 69/19
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2433-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Entherrschungsvertrag – keine Auflö-

sung der konzernrechtlichen Verknüpfung

eines Tochterunternehmens mit seinem

Mutterunternehmen i. S. d. § 24 Abs. 1

WpHG a. F.

Die konzernrechtliche Verknüpfung eines Toch-

terunternehmens mit seinem Mutterunterneh-

men im Sinne des § 24 Abs. 1 WpHG a. F. wird

durch einen schuldrechtlichen Entherrschungs-

vertrag in der Kette der beteiligten Gesellschaf-

ten nicht aufgelöst.

BGH, Urteil vom 22.9.2020 – II ZR 399/18
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2433-4

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Rundfunkübertragung in Ferienwoh-

nungen

Der Betreiber von acht Ferienwohnungen, die

mit Radio- und Fernsehgeräten ausgestattet

sind, an die Hör- und Fernsehrundfunksendun-

gen über eine Verteileranlage weitergeleitet

werden, greift in das ausschließliche Recht von

Urhebern, ausübenden Künstlern, Sendeunter-

nehmen und Filmherstellern zur öffentlichen

Wiedergabe ihrer Werke oder Leistungen ein.

BGH, Urteil vom 18.6.2020 – I ZR 171/19
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-2433-5

unterwww.betriebs-berater.de
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